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Bekanntmachungen.
Polizei-Verordnung.

Auf Grund der §§ 137 und 139 d-S Gesetzes
.000  LandeSverwaltung vom 30.Juli
1888(G S. S . 139) und der KZ6. 12 und 18
der Beiordnung über d!e Polizei-Verwaltung in
den neu erworbenen Landestheilen vom 20. Sep-
t-mber 1887 (G. ©. ©. 1529) wird mit Zu->
uimmung des Provinzialrath« für den Umfang der
Provinz Hessen-Naffau Folgendes verordnet-

8 1.
m rL$!'J S 9 ’mb  18 Absatz1 der Provinzial.
Pollxi-Verordnung vom 18. November 1901.
betreffend den Berkehr mit Kraftfahrzeugen,werden
durch nachstehende Borschriften ersetzt:

§ 9- «Jedes Kraftfahrzeug, mit welchem inner¬
halb der Provinz Heffen-Naflai, öffentliche
Straßen befahren werden, must mit einem
polizeilichen Kennzeichen versehen sein,
welches aus einer Bezeichnung der Provinz,
1»welcher daSFahrzeugpolizeilich registrirt

. und einer Erkennungsnummer besteht."
8 1* Abs. 1. „Das Kennzeichen (8  9) ist auf

der Rückseite des Fahrzeugs nach außen
hin an leicht sichtbarer Stelle, sowie in
deutlich lesbarer Schrift anzubringen
und während der Dunkelheit zu bcleuchten."

8 2.
Diese Verordnung"tritt mit dem Tage ihrer

Verkündigung in Kraft.
Cassel, den 28. Mai 1902.

Der Ober-Präsident. Zedlitz.
, In Ausführung des 813 Absatz2 der Polizei-

Verordnung über den Verkehr mit Kraftfahrzeugen
vom 18. November 1901—23. Mai 1902— wird
unterAufhebung der Ausführungs-Bekanntmachung
vom 13. November 1901 hierdurch Folgendesbestimmt:
^ J■  Bezeichnung der in der Provinz
Hessen-Nassau polizeilich registrirten Krastfahr-
W « dient der BuchstabeI in großer lateinischervchrlst.

Für die Erkennnngsnummer sind arabische
Ziffern zu verwenden.

2. Das polizeiliche Kennzeichen lBuchstabe und
Erkennungsniiminer) ist auf der Wandung der
»rahrzeiigs selbst oder auf einer mit diesem durch
schrauben mit versenkten Kövsen fest verbundenen
Tatel mit möglichst glatter Oberfläche bei Kraft
fahrradern auf einem hinten am Rade, recht
winklig zur Fahrrichtung und senkrecht zum Erd
boden untrennbar befestigten Metallschilde anzu-
brmgen. Es ist in schwarzer 12 cm hoher und ini
Grundstrich2 ein starker Schrift auf weißem
Grunde herznstellcn.

Der Buchstabe muß über der Erkennung«»
aummer stehe,,.. Der Abstand zwischen beiden und
zwilchen den einzelnen Ziffern der Erkennung?
nilmmer hat 2 am zu betragen.

Die Anbringung von Schnörkeln und Ver¬
zierungen an den Buchstaben und Zahlen, sowie
auf der Tafel selbst ist unzulässig.

Cassel, den 23. Mai 1902.
Der Ober-Präsident. Zedlitz.

Vorstehende Bekanntmachungen werden hiermitveröffentlicht.
. Die Besitzer von Kraftfahrzeugen des Stadt¬
kreises Wiesbaden werden aufgefordert, den Antrag

Zuertbeilung der nach den Bestimmungen
obigerBekanntmachungenvorgeschriebenen Nummern
oei der Königlichen Polizei-Direktion Wiesbaden
zu stellen. *

Wiesbaden, den8. Juli 1902.
Der Polizei-Präsident. In Vertr.r Fa lcke.

Polizei -Verordnung.
Auf Grund der 88 6. 12 und 13 der 58er»

-rdnung über die Polizei-Verwaltung iii den neu
irworbenen Landcstheile» vom 20. September 1867
lG. S . S . 1529) und der §§ 137 und 139 des
Gesetzes über die allgemeine Landesverwaltung
vom 30. Juli 1883 (G. S . S . 196) verordne ich
mit Zustimmuno des Bezirks-Ausschusses für den
Umfang des Regierung« - Bezirkes Wiesbaden
was folgt:

8 1. Gegenstände, Stoffe und Zubereitungen
leder Art, a) deren Feilhalten und Verkauf gesetz¬
lich beschränkt ist. Kaiser!. Verordnung vom
22 Oktober 1901 (R. K. Bl. S . 380), b) deren
Bestandtheile und Zusammensetzung weder durch
ihr- Benennung oder Ankündigung erkennbar
gemacht werden, noch allgemein bekannt sind, oder
0) denen Wirkungen beigelegt werde», welche sie
nicht besitzen, dürfen als Mittel gegen Krankheiten
und Körperfchädeu bei Menschen und Thieren nicht
öffentlich angekündigt oder angepriesen werden.

8.2. Ziiwiderhandlnngenwerden, sofern die
gesetzlichen Bestimmffngen nicht eine höhere Strafe
androhen, mit Geldstrafe bis zu 60 Mk.. im Un-
vermögensralle mit entsprechender Haft bestraft.

8 3. Diese Polizei-Verordnung tritt mit dem
^vage ihrer Verkündigung in Kraft. Die Polizei-
Verordnung vom 19. Juli 1899(Amtsbl. S .293)
wird vom gleichen Zeitpunkte ab aufgehoben. *

Wiesbaden, de» 16. Mai 1902.
Der Regierungs-Präsident. In Vertr.r gez. Bat «.

Polizei -Verordnung.
Auf Grund der §§ 6, 12  und 18 der Ver¬

ordnung vom 20. September 1867 und auf Grund
der 88187 und 189 des Landesverwaltungsgeketzes
wird j,u Einvernehmen mit der Königlichen Eifen-
bahndirectlon zu Frankfurt a. M. unter Zu¬
stimmung des Bezirksausschusses für die mit

elektrischer Kraft betriebenen Kleinbahnen des
Regierungsbezirks Wiesbaden verordnet was folgt

f Der Betrieb der von dieser Verordnung beenen elektrischen Kleinbahnen unterliegt den
immungcn der von dem Unterzeichneten

Regierungspräsidenten im Einvernehmen mit der
Königlichen Gisenbahridireclion zu Frankfurta. M.
erlassenen Betriebsvorschriften. Insoweit nicht die
Betriebsvorschriften oder die gegenwärtige Polizei-
Verordnung Ausnahmen begründen, ist der Betrieb
außerdem den allgemeinen straßrnpolizeilichen Bor
fchriften unterworfen.

8 2.
Jede Beschädigung der Bahn und der dazu

gehörigen Anlagen, sowie der Betriebsmittel nebst
Zubehör, die Nachahmung der Signale, die Ver¬
stellung oder Versperrung der AuSweichevor-
richtungen, überhaupt jede den Bahnbetrieb ge¬
fährdende oder störende Handlung ist untersagt

8 3.
E» ist verboten, die elektrischen Leitungen zu

befassen, die Quer- und Arbeitsdrähte mit irgend
welchen Gegenständen zu behängen oder zu be¬
rühren, sowie Fahnen oder sonstige Gegenstände
an Gebäuden oder Masten derart anzubringen,
daß die Drähte der elektrischen Bahn berührtwerden.

8 4.
Beim Ertönen der WarnungSstgnale haben

Fußgänger, Radfahrer und die Führer von Wagen
sofort die Fahrbahn für den Bahnbetrieb freizii-
machen. Reiter, Radfahrer und Fuhrwerke haben
den Straßenbahnwagen so weit Raum zu geben,
daß weder die letzteren in der Fahrt, noch die
Fahrgäste beim Ein- und Aussteigen behindert
oder gefährdet werden.

8 5.
Die Vorschriften des 8 1 gelten nicht für

Wagen,in deiienÄllerhöchsteund Höchste Herrick
fahren, für geschloffene marschirende Mi_
abtheilungen, Leichen- und andere öffentliche Auf¬
züge, sowie für Postwagen und im Dienste
befindliche Fuhrwerke der Feuerwehr.

8 6.
Schweres Fuhrwerk darf die Bahn, sobald

und soweit der Kahrdamm neben derselben frei ist
nicht befahren.

8 7.
Fuhrwerk oder Vieh ohne Aufsicht auf dem

Gleise oder unmittelbar neben demselben stehen zn
lassen, ist untersagt.

Aufsichtslos dastehender Fuhrwerk und Vieh,
sowie sonstige Gegenstände, welche die Gleise ver¬
sperren, stnd die Bahnbediensietenzu entfernen
befugt, unbeschadet der Strafbarkeit der Ver
antwortlichen.

8 8.
Das Abladen von Holz, Steinen und sonstigen

Gegenständen auf dem-Bahnkörper, sowie neben
demselben innerhalb 1 Meter von der äußeren
Schienenkante ist verboten.

Sofern die Eiiibaltniig dieser Entfernung nach
den örtlichen Verhältniffen nicht möglich ist, mutz
soweit Raum gelassen werden, daß der Verkehr au
der Straßenbahn nicht beeinträchtigt wird.

8 9.
Während der Fahrt ist das eigenmächtige

Oeffnen der Wagenverschlüsse, das Stehenbleiben
auf den Trittbrettern, sowie das Auf- und Ab:
springen verboten.

ß 10.
Das Rauchen, sowie da« Mitführen brennender

Cigarren und Pfeifen ist nur auf den Außenplätzen
und in denjenigen Wagenabtheilungen gestattet
welche für Raucher bestimmt und mit einer ent¬
sprechenden Bezeichnuna versehen sind.8 11.

Das Lärmen und Singen der Fahrgäste, so
wi- „.jedes unanständige imd die Mitfahrenden
belästigende Betragen ist untersagt.813.

Personen, welche den Mitfahrenden durch ab¬
stoßende Krankbeitserscheinungen oder unreinliche?
Aeußere lästig fallen, sowie trunkene Personen sind
von der Mitfahrt ausgeschlossen.

'8 13.
Die Mitnahme von Hunden, sowie von Gepäck,

welches durch Umfang, üblen Geruch oder schmutzige
Beschaffenheit die Mitfahrenden belästigt, ist nichterlaubt.

8 14.
Die Fahrgäste haben den auf Grund dieser

Berordnung an sie gerichteten Aufforderungen der
Schaffner Folge zu leisten. Wer Ne unbeachtet
laßt, kann, abgesehen von seiner Bestrafung, von
der Mitfahrt ausgeschlossen werden, ohne daß er für
dar bereits gezahlte Fahrgeld Ersatz zu fordern hat.

8 15.
Wer auf Grund der vorstehenden Bestimmungen

von der Mitiabrt ausgeschlossen wird, hat den
Wagen beim nächsten Halten zu verlassen.

8 16.
Zuwiderhandlungen gegen diese Verordnung

werden, soweit nicht nach sonstigen gesetzlichen Vor-
ichriften, insbesondere nach8 366No. 10  des Reichs-
strafgesetzbnches, eine höhere Strafe verwirkt ist,
mit Geldstrafe bis zn 60 Mk., im Unvermögens¬
falle mit verhAtnißmäßiger Haft bestraft.

m § 17.
Die unterm 12. Juli 1899 erlassene Polizei-

Verordnung für die Kleinbahnen der Regierungs¬
bezirks wird hiermit für die mit elektrischer Kraft
betriebenen Kleinbahnen aufgehoben.

8 18.
Diese Polizeiverordnung tritt sofort in Kraft.
Wiesbaden , den9. Juli 1902.

Der RegierungS-Präsident. In Vertr.: Bake.

Bekanntmachung.
LandespolizeilicheAnordnung.

Auf Grund der 88  20 und 26 des Reichsvieh

scuchengefctzes vom s ' ^ »0 894 und de« § 56b,
Abs. 3 der Reichsgewerbeordnung in der Fassung
de, Gesetzes vom6. August 1896(R.-G.-Bl. S . 685)
ordne ich in Ergänzung meiner landesvolizeilichen
Anordnung vom 23.September 1897 für den Um¬
fang des Regierungsbezirks Wiesbaden bis au
Weiteres Folgendes an:

8 1. Das Treiben von Geflügel zu anderen
als zu Weidezwecken ist verboten.

8 2. Ausnahmen von der Bestimmung des
8 1 können durch die Landräthe zngelaffen werden,
wen» die unmittelbare Berübrnng von aetriebenem
Geffügel mit Ortschaften, Dorfteichen, Dorssiratzen
und solchen Wegen und Plätzen, die vom Geflügel
sonst benutzt zu werden pflegen, wirksam verhindert
werden kann.

8 8. Im Uebrigen darf die Beförderung von
Geflügel nur in Wagen, Käfigen, Körben:c. er¬
folgen, deren Einrichtung das Herabfallen von
Koth und Streu möglichst verhindert.

8 4 . Die im 8 8 bezeichnet«» Behältnis'e
sind unmittelbar nach jedesmaligem Gebrauch zur
Beförderung von Handelsgeflügel sorgfältig zn
reinigen und mit heißem Seifenwasser auszuschenern.
Die aus ihnen entleerten Streu- und Koththeile
müssen gesammelt»nd sofort entweder verbrannt
oder an einer für Geflügel nicht zugänglichen
Stelle vergraben werden.

8 5. An jedem ersten Montage im Monat
ssosern dieser ein Feiertag ist, an dem darauf
folgenden Werktage) sind die nach8 4 gereinigten
Transportbehältnisie für Handelsgeflügel außer¬
dem noch sorgfältig mit Kalkmilch aiiszutünchen.

8 6. Diese Anordnung tritt mit dem1. Febr.
1900 in Kraft. -

Wiesbaden, de» 5. Dezember 1899.
Der Königl. Regierungs-Präsident

Bekanntmachung.
ES sind neuerdings mehrfach Zuwiderhand¬

lungen gegen die Bestimmungen der Polizei
Verordnung vom 1. August 1889 dadurch vor:
gekommen,daß ans Grundstücken Entwäfferungs-
arbeiten ohne baupolizeiliche Genehmigung
ausgeführt worden sind.

Im Interesse der Bctheiliqten wird daran'
aufmerksam gemacht, daß die Herstellung, Er¬
neuerung oder Veränderung einer Grundstücks-
Entwässerung oder eines TheilS derselben, ein¬
schließlich der oberirdischen Anlagen nur ans Grund
einer polizeilichen Erlanbniß erfolgen darf.

Zuwiderhandelnde werde» bestraft, auch können
die Arbeiten zwangsweise eingestellt werden.

Wiesbaden, den1. Avril 1902.
Der Polizei-Präsident. In Vertr.: Falcke

Bekanntmachung.
Die Stadt- und Fcldgemarkung Wiesbaden

ist zum Zweck der Begehung durch die Mitglieder
der Lokalaiifsichts-Commisston für Reblaussachenin 8 Bezirke eingetbeilt.

Der erste Bezirk umfaßt das Terrain zwischen
der Bierstadter-, der Frankfurterstraße excl. No. 4
abwärts, der Wilhelm-, Taunus-, Geisberg- und
Kapellenstraßeund ist dem Lehrer Herrn Leon
Hardt übertragen.

Der zweite Bezirk umfaßt das Terrain
zwischen der Taunus-, Geisberg-, Kapelleystraße,
>em Nerothal, der Aar-, Emserstraße, dem Michels-
-erg. der Marktstraße, dem Marktplatz, der Bnrg-
traßc, der Wilhelm- bis zur TaunuSstraße, sowie
,as Terrain zwischen der Frankfurter- und Bier-
tadterffraße und ist dem Gärtner Herrn Johann
Scheben übertragen.

Der dritte Bezirk umfaßt das Terrain
zwischen der Aar-, Emserstraße, dem Michelsderg
)er Marktstraße, dem Marktplatz, der Burgstraße,
der Wilhelm- und der Frankfurterstraße und ist
dem Gärtner Herrn Anton Leitz übertragen.

Als Lokalbcobachter für Reblausangelcqen-
heitrn ist der Lehrer und Reblaussachverstänbige
Herr Wilhelm Güll bestellt.

Die Besitzer von Rebpflanzungen werden ersucht,
die vorgenannten Herren bei Ausübung ihrer Dienst¬
obliegenheiten thunlichst zu unterstützen. *

Wiesbaden, den 10. Juli 1902.
Der Polizei -Präsident. In Vertr.: Falcke.

Bekanntmachung.
58on beachtenswerther Seite ist darauf hin¬

zewiesen worden, daß die auf den Straßen pp.
'eilgehaltenen Mineralwässer, wie Selters-, Soda-
Wasseru. A. m., an die Abnehmer oft eiskalt
verabfolgt werden und daß der Genuß so kalten
WafferS, der schon in normalen Zeiten leicht ernste
öerdaiiungsstörungeii von längerer Dauer nach
ich ziehe, in der gegenwärtigen Jahreszeit die
Neigung zu derartigen Erkrankmigen befördere.

Auf Veranlassung des Herrn Ministers der
geistlichen, Unterrichts- und Medicinal-Angeleqen-
heiten werden dir Verkäufer von Mineralwässern
im Ausschank angewiesen, das Getränk fernerhin
nicht kalter als in einem der Trinkwaffer-
Teinperatlir entsprechenden Wärmegrad von 10  Grad
Celsius abzugeben.
. Im Anschluß hieran nehme ich Gelegenheit,
das Publikum vor dein Genuß eiskalter Getränke
überhaupt, insbesondere aber solcher Mineralwässer
zu warnen. *

Wiesbaden , den 1. Juli 1902.
Der Polizei-Präsident. In Vertr.: Falcke.

Bekanntmachung.
Zu den vielen Nebschädlinge», denen die Reben-

vstanzungen ausgesetzt stnd, gehört auch der
Tranbenptlz (Oidium tuckeri, Mehlthah,
Aescherich, Traubenkrankheit).

Das Oidium befällt beim Weinstock znerst
junge, grüne Triebe, sodann überzieht es die Blätter
und Traubcnbeercn mit einem feinen, dichten, bläu¬
lich-weiß-grauen, staubähnlicheii Pilzgcwebe; wo¬
durch die Beeren späterhin zum Anfplatzen gebracht
werden und absterben.

Zur Bekämpfung dieses verderblichen wikroS-
copischen Pilze» hilft sicher rechtzeitiges und richtiges
Schwefeln. Die Weinstöcke sind, sobald dir ersten
Spuren de« Pilzes erscheinen, bei warmem, wind¬
stillem Wetter mit gemahlenem Schwefel vermittelst
des Schwefelblasebalgszu schwefeln, sodatz ave
Rebthcile fein bestäubt sind. Dieses ist zu wieder¬
holen. wenn durch Regen oder Wind der Schwefel
von den Blättern entfernt wurde. *

Wiesbaden , den 15. Mai 1902.
Der Polizei-Präsident. In Vertr. : Falcke.

Auszug
aus der Polizei-Verordnung, betreffend das Melde»

wesen vom 17. Februar 1900.
8 6. Durchreisende Fremde.

Durchreisende Fremde(Badegäste, Reisende rc.).
welche in Privathäusern für Entgelt oder unent¬
geltlich Wohnung nehmen, sind binnen 24 Stunden
durch den Wohnungsgeber bei dem Büreau des
Polizeireviers an- bezw. abzumelden.

Gast- und Herbergswirtbe haben täglich bis
11 Uhr Vormittags alle während des vorher-
gegangenen Tages oder während der Nacht an¬
gekommenen bezw. abgereisten Fremden bei dem
Büreau des Polizei-Reviers an- bezw. abznmelden.

Die Meldung der Fremden geschieht schriftlich
durch zwei Meldezettel, welche enthalten müsien:
Vor- und Züname, Stand oder Gewerbe, Geburts-
imd Wohnort und Nationalität des Fremden.

Die Gast- und Herbergswirtbe stnd verpflichtet,
ein Fremdenbuch nach dem Muster4 zu halten,
dasselbe einem jeden Fremden alsbald nach seiner An¬
kunft zur Eintragung vorzulegen und ans die richtige
und vollständige Äiissiillnng der Rubriken zn achten.

Vorstehendes wird hiermit wiederholt zur
allgemeinen Kenntniß gebracht. *

Wiesbaden, den6. Februar 1902.
Der Polizei-Pröstdent. K. Prinz v. Ratibor.

Bekanntmachung,
betreffend das Verbot des Fährverkehrs
auf dem Platze zwischen der Evangelischen
KanpMrche und dem Marktkeüer, sowie
zwischen diesem und dem Rathhause befind¬
lichen Fahrstraße während der Marktzeit.

Ans Grund de« 8 78 der Volizei-Verordnimg
vom 18. September 1900 wird hiermit bestimmt:

1) Das Befahren des für den Fußgänger¬
verkehr bestimmten Platzes an der Westicit« der
Evangelischen Hauptkirche zwischen dieser und dem
Marktkeller mit Fuhrwerken aller Art ist verboten.

Ebenso ist es untersagt, besvannte oder un-
bespannte Fuhrwerke aus diesem Platze aufznstellen.

2) Der Verkehr mit Fuhrwerken aller Art.
welche nicht den Marktzwecken dienen bezw. nickt zur
An- oder Absubr von Marktgegenständen bestimmt
sind, auf der Fahrstraße zwischen dem Ratbhaus
und dem Marktkellcr ist während der Marktzeit,
also zwischen6 llhr Vormittags und 2 Uhr Nach¬
mittags, untersagt.

Zuwiderhandlungen, gegen diese Anordnungen
werden mit der im 8 75 der obengenannten Ver-
ordnuna angedrohten Strafe geahndet. *

Wiesboven, den 21. November 1901.
Der Königliche Polizei-Präsident.

K. Prinz von Ratibor.
Polizei -Verordnung.

Aus Grund der 88  5 »nd 6 der Allerhöchsten
Verordnung vom 20. September 1867 über die
Polizei-Verwaltung in den neu erworbenen Landes-
theilen. sowie der 88  148 und 144 de« Gesetzes
über die allaemeine Landes- Verwaltung vüm
80. Juli 1883 wird mit Zustimmung des Kc-
meindevorstandes für den Geltungsbereich der
Polizei-Verordnungv, 1. August 1889 nachstehende
Polizei-Verordnung erlasien:

Der Schlußsatz der Position 0 in 8 68  der
vorerwähnten Polizei-Verordnung erhält hinfort
die nachstehende Fassung:

„Die Gruben sind entweder mit Manerwerk
zu überwölben oder mit eisernen Platten,
bezw. mit mindestens4.6 am starken in
Rahmen liegenden Bohlen gut schließend zu
überdecken, Deßeits vorhandene Gruben
welche dieser Vorschrift nicht ent¬
sprechen, müffert binnen Jahresfrist
nach Deröffentlichnng dieser Der-
ordnnna entweder vorschristsmästig
hergesteklt, oder beseitigt werden.
Zlusnahmen sind in widerruflicher Weise zu¬
lässig, wenn nach übereinstimmendem Er¬
messen der Polizei- und der Gemeindebehörde
durch den Betrieb der betreffenden Anlaaen
keine Mißsiände entstellen," *

Der Polizei-Präsident, K. Prinz v. Ratibor,
Bekanntmachung.

Interessenten weiden biermit ausdrücklich da¬
rauf hingewiesen, daß sie bezüglich der AnfstellMig
und Verwendung von Acethlengasapparaten von
den Lieferanten Gewähr für die richtige Ans-
fiidninq imd Aufstellung dieser Apparate ver¬
langen muffen. *
Der Polizei-Präsident. K. Prinz p. Ratibor.
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Höchst.Preis
Niedr.Preis.

I. Irncktmartlt. A * A
Hafer . p. 100 K. 19— 18 90
Stroh . 100 „ 640 6—
Heu . . 100 „ 6— 460

II. Diebmarkt.
70 68Ochsen: I. Qualität . p. 50 K. — —

IT. 50 .. 64— 62—
Kühe: I. Qualität . p. 50 „ 66— 64—

II. . 50 60— 58—
Ecksteine . p. .. 126 112
Kälber . „ 150 110
Hammel. 128 120

III. SKctiutfittt.
Butter . p. K. 240 2—
Eier . p. 25 St. 150 125
Handkäse . 100.. 7— 4—
Fabrikkäse. 100 4— 8—

Eßkartoffeln . . . p. 100.<1 660 6—
Neue Kartoffeln. . . p. K. — 14 —14
Zwiebeln. — 24 .- 24
Zwiebeln. p. 50 K. 10— 10—
Blumenkohl . . . . p. St — 50 — 20
Kopfsalat . . — 811— 8

Preise für Naturalien und andere Lebensbedürfnisse zu Wiesbaden
vom 14. bi» tinschl. SO. Juli 1902.

Gurken . p. St.
Spargel . p. K.
Grüne Bohnen . . . . „ „
Grüne Erbsen. „ „
Wirsing . „ „
Weißkraut . . „
Rotbkraut . . . . . . p. K,
Gelbe Rüben . „
Weibe Rüben . „
Kohlrabi, obererd. .
Römisch-Kohl . . .
Petersilien.
Borre . p. St.
Sellerie.
Kirschen. p. K.
Saure Kirschen . . , . „ „
Erdbeeren . . „
Himbeeren. „ „
Heidelbeeren . „
Stachelbeeren
Johannisbeeren . . . . „ „
Aepfel . . .

HöchstPreis. Niedr.Prei». Höchst.Preis.
sn-dr.
®«il.

4 4 4 * 4 J.
20 10 Birnen . p. K. 70 40

—— —— Zwetfchen . „ 650 61 — —90 Eine (Han« .—60 —40 Eine Ente. 3— 280—35 —25 Eine Taube. —70 —60—35 —25 Ein Hahn. 160 120
—35 —30 Ein Hnbn. 2— 170—30 —24 Ein Feldhuhn. —— ——
—— —— Aal . p. K. 280 240
—35 —25 Hecht. 3— 2—
—20 —18 Backfische. " —80 —50

70 40—10 — 3 IV. zzrod und Mehl.—IC — 6 Schwarzbrod: Langbrodp. 0,e K. —15 —13—60 —40 L. —52 —4B
1 — —60 Rnndbrod „ 0,»K. —13 —13
160 1— Q —45 —35
140 1— Weißbrod: ». 1Wasserweck. . — 3 — 8

—58 —40 b 1 Milcbbrödchen.' ■ 3 — 3
—50 —32 Weizenmehl: No. 0 . p. 100 K. 32 50 30—
—50 —30 „ I . 100 28 28—70 —60 .. 11 . „ 100  „ 26 !26

P. 100 K.
100

Wiesbaden, b« 19. Juli 1902.

Roggcnmehl: No. 0 .
„ I.

V. Atelsch.
Ochscnflrisch: von der Keulep. K.

Banchffeisch. „ „
Kuh- oder Rindfleisch. . „ „
Schweinefleisch. . . . „ „
Kalbfleisch.
Hammelfleisch. „
Schaffleisch. .
Dörrfleisch . .
Solberfleisch. . „
Schinken. „
Sveck(geräuchert)
Schweineschmalz. . . . „
Nierenfett.
Schwartcnmagen: frisch. . „ „

„ geräuchert„
Bratwurst . „
Fleischwurst. . . . . . „ „
Leber-u. Blutwurst: frisch .. „

geräuchert„ ..
Städt . Accise-Amt

Höchst. ||
Prel».

•Äirtt.
Prei «.

4 4 A
25 24 SO
22 50122—

1 52 144
1 36 1 28
136 132
180 160
160 140
1 40 120
1 10 1 —
180 160
180 160,
2 — 1 84
1 84 1 80
180 160
1— — 80
2— 1 60
2— 1 80
■180 1 60
160 1 40

_ 96 — 96
2 — 1 80

Bekanntmachung.
E» wird hiermit zur Kenntniß der bctheiligten

Grundbesitzer gebracht, daß nach Beschluß der
Landwirthschaftskammer für den diesseitigen
Regierungsbezirk auf Grund des8 18 des Gesetzes
vom 30. Juni 1894 (G.-S . S . 126) von den
beitragspflichtigen laud- oder sorstwirtbschaftlich
genutzten Grundstücken des Kammcrbezirks8/s°'o
des Grundsteuer-Reinertrages als Beitrag, »nr
Kammer zu erheben sind. Nach den gesetzlichen
Bestimmungen ist der Beitrag von einem Grund¬
steuer-Reinertrag der landwirtbschaftlich genutzten
Grundstücke von20Tbalern oder mehr zu entrichten.
Es werden den betr. Grundeigcntbiimern daher in
den nächsten Tagen besondere Anforderungs-Zettel
zngcstcllt werden, worauf die Beträge innerhalb
8 Tagen an die städt. Steuerkasse, RathhanS,
Zimmer No. 17, abzufübren sind.

Die Beschwerden gegen die eingeforderten Be¬
träge sind innerhalb2 Wochen nach Zustellung der
Zahlungsaufforderung an den Vorstand der Land-
wirtbschaftskammer zu richten, der über dieselben
zu beschließen hat. *

Wiesbaden, den 18. Juli 1902.
Der Magistrat. Steuer- Verwaltung. Hetz.

Bekanntmachung.
Zwecks Herstellung einer Wafferleitung in den

Feldweg im Distrikt Königstnhl vor dem Grundstück
von Reinhard, wird der Feldweg zwischen Jdsteiner-
straße Nr. 21 und 23 für Fuhrwerk ans die
Dauer der Arbeit, vom 19. Juli cr. ab, gesperrt.

Wiesbaden, den 18. Juli 1902. *
Der Magistrat.

Bekanntmachung.
Donnerstag, den 24«J »»li d. I ., Vor¬

mittags 11 Uhr, soll in dem städtischen Bullen-
stallgcbäude an der Dotzheimerstraße ein junger
fetter Butte öffentlich meistbietend versteigert
werden. *

Wiesbaden, den 17. Juli 1902.
Der Magistrat.

Bekanntmachung,
betr. die Versteigerung von Bauplätzen an der

Schiersteinerstraße.
Montag, den 4. August d. I .» Bor-

urittags 11 Uhr, sollen im Ratbbause hier auf
Zimmer No. 55 verschiedene Bauplätze aus dem
städtischen Grundstücke Ecke der Schiersteiner- und
einer neuen Straße, No. 5504 de« Lagerbuchs,
öffentlich meistbietend versteigert werden. Die Be¬
dingungen und eine Zeichnung liegen im Rathhause
auf Zimmer No. 51 während der Dicnststunden
zur Einsicht aus. *

Wiesbaden, den 14. Juli 1902.
Der Magistrat.

Bekanntmachung.
Die Dienstmagd Elise Fuhr , geboren am

11. Dezember 1874 zu Holzhansenü. Aar, zuletzt
Bismarckring 39 wohnhaft, entzieht sich der Für¬
sorge für ihr Kind, sodaß dasselbe aus öffentlichen
Mitteln nnterhalten werden muß. Wir bitten um
Mittheilnna ihres Ausenthaltsorts. *

Wiesbaden» den 17. Juli 1902.
Der Magistrat. Armen-Verwaltung.

Der Vorstand der Landes -Versiche-
rungs -Anstalt Hessen-Nassau.

I. Nr. 2489.
Der Uebernahme der Kosten für die ärztlichen

Gutachten, die zur Einleitung eines Heilverfahrens
für erkrankte Versicherte beizubringen waren, bat
die Landes-Versichciungs-Anstalt bisher grund¬
sätzlich ablehnend gegenüber gestanden. Ilm indessen
den wiederholt laut gewordenen Wünschen der
behandelnden Aerzten nach Möglichkeit entgegen zu
kommen, hat der Vorstand der Versicherungs-
Anstalt am 10. Juni d. I . beschlossen, von diesem
Tage ab in Krankenfürsorge-Sachen diejenigen
ärztlichen Zeugnisse mit je 3 Mark zu bezahlen,
aus Grund deren die Krankenfürsorge wirklich
übernommen wird. Es werden also alle die Zeug¬
nisse wie bisher von der VcrsicherungS-Anstali
nicht bezahlt werden, die über Kranke ausgestellt
find, die sich zu einer Heilbehandlung als unge¬
eignet erweisen. Dem ausstellenden Arzte muß cs
überlaffen bleiben, sich das über diesen Betrag
hinaus etwa zu fordernde Honorar von dem
Kranken selbst bezahlen zu lassen. Die Auszahlung
dieser Honorarzuschüsse wird wie kür die Gut¬
achten in Jnvaliden-Rentensachen allvierteljährlich
erfolgen. *

Cassel, den 30. Juni 1902.
gcz Frhr. v. Riedesel,

Landeshauptmann.
Wird veröffentlicht.

Wiesbaden , den9. Juli 1902.
Der Magistrat.

Abtheilung für Versicherungssachen.

Staats - nnd Gemeindesteuer.
Die Erhebung der 2. Rate erfolgt vom

18. d« Mts . ab straßenweise nach dem auf dem
Stenerzettel angegebenen Hebeplan. Die Hebetaae
sind nach den Anfangsbuchstaben der Straffen
wie folgt festgesetzt: (Die auf dem Stenerzettel an¬
gegebene Straße ist maßgebend).

8 . I, K am 22., 23., 24. Juli,
L, M, N am 25., 26.. 28. Juli.
O, P, Q, R am 29., 30., 31. Juli u. 1. August,
8. T. U, V am 2.. 4., 5. August,
W, T, Z am 6., 7., 8. August.
Es liegt im Interesse der Steuerzahler, daß

sie die vorgeschricbenen Hebetage benutzen, nur
dann ist rasche Beförderung möglich. *

Wiesbaden, den 12. Juli 1902.
Städtische Stenerkasse,

Rathhau». Erdgeschoß Zimmer No. 17.

Verdingung.
Die Gewinnung von 1000 cbm Kies für

das Rechnungsjahr 1902 in der Kiesgrube zu
Clarentbal soll im Wege der öffentlichen Aus¬
schreibung verdungen werden.

AugebokSsormuIareund Verdingungs-Unter¬
lagen können während der Vormittagsdienststunden
im Rathhause, Zimmer No. 44, eingesehen, die
Verdingung? -Unterlagen auch von dort gegen
Baarzahlung oder bestellgeldfreie Einsendung von
60 Pf . und zwar bis zum letzten Tage vor dem
Termin bezogen werden. Verschlossene und mit
der Aufschrift„Kiesgrube Clarenthal" versehene
Angebote sind spätestens bis

Donnerstag, den 24. Juli 1902,
Vormittags 10 Uhr,

hierher einzureichen. Die Eröffnung der Angebote
erfolgt in Gegenwart der etwa erscheinenden An¬
bieter. Nur st'e mit dem voraeschriebenen und
ansgefüllten Verdingunassormular eingereichten
Angebote werden berücksichtigt. Zuschlagsfrist:
2 Wochen. *

Wiesbaden, den 17. Juli 1902.
Stadtbauamt ,Abtheilung für Straffenbau.

Verdingung.
Die Arbeiten nnd Lieferungen zur Ausführung

der Ent - und BewäflerungS -Anlage für die
Neubauten der Arbeiter-Wohnhäuser im
District „Unter-Schwarzenberg" sollen im Wege
der öffentlichen Ausschreibnng verdungen werden.

Angebots-Formulare, Verdingungsunterlagen
und Zeichnungen können während der Vormittags-
dienststunden im Rathhause, Zimmer No. 75», ein-
gescben, die Verdingungsunterlagen ausschließlich
Zeichnungen auch von Zimmer No. 57, gegen Be¬
zahlung oder beftcllgeldsreie Einsendung von1Mk.
50 Pf . bezogen werden. Verschlossene und mit
entsprechender Aufschrift versehene Angebote sind
spätestens bis

Samstag , den 2«. Juli 1902,
Vormittags 11 Uhr,

hierher einzureichen. Die Eröffnung der Angebote
erfolgt in Gegenwart der etwa erscheinenden An¬
bieter. Nur die mit dem vorgeschriebenen und
ansgefülltcn Verdingungsformular eingereichten
Angebote werden berücksichtigt. Zuschlagsfrist:
3 Wochen. *

Wiesbaden, den8. Juli 1902.
Stadtbauamt,

Abth. für Canalifationswesen.

Verdingung.
Für das Volksbad in der Roonstraße hier-

selbst sollen:
a) Die Ausführung der inneren Tüncher-, Stnck-

und Anstrcicherarbeiten, Loos1, 2 und 3,
d) die Ausführung der äußeren Tüncher- und

Anstreichcrarbeiten, Loo« 4,
c) die Lieferung der Rollläden, Loo» 5,

im Wege der öffentlichen Ausschreibung verdungen
werden.

Angebotsformulare können während der Vor-
mittagsdienststunden im Rathhause.Zimmer No.41,
eingesehen, auch von dort gegen Baarzahlung
oder bestellgeldfreie Einsendung von

1 Mk. für Loos 1, 2 und 3,
50 Vf. für Loos 4,
25 Pf. für Loo» 5,

bezogen werden. Im letzteren Falle sind die Post¬
anweisungen an unseren technischen Secretär
Andreff zu richten. Verschlossene und mit der
Aufschrift„H. A. 104, Loos . . ." versehene An¬
gebote sind spätestens bis

Samstag, den 2«. Juli 1902,
Vormittags 10 Uhr,

hierher einzureichen. Die Eröffnung der Angebote
erfolgt— unter Einhaltung obiger Loor-Reihen-
folge — in Gegenwart der etwa erscheinenden
Anbieter. Nur die mit dem vorgeschriebenen und
ansgesüllten VerdingnngSsormular eingereichten
Angebote werden berücksichtigt. ZuschlagSsrist
30 Tage. *

Wiesbaden, den 15. Juli 1902.
Stadtbauamt , Abtheilung für Hochbau.

Verdingung.
Die Lieferung von 12,000 qm Klein¬

pflaster für die Bauverwaltung der Stadt
Wiesbaden soll im Wege der öffentlichen Aus¬
schreibung verdungen werden.

Angebotsforniulare und Verdinanngs-llnter-
lagen können während der VormittagSdienftstunden
im Ratbhauie, Zimmer No. 44, eingesehen, die
VerdinfliingS-Unterlagen auch von dort gegen
Baarzahlung oder bestellgeldfreie Einsendung von
1 Mk. nnd zwar bi« zum letzten Tage vor dem
Termin bezogen werden. Verschlossene und mit
der Aufschrift„Kleinpflaster" versehene Angebote
sind bis spätestens

Montag , den 28. Juli 1902,
Vormittags 11 Uhr,

hierher einzureichen. Die Eröffnung der Angebote
erfolgt in Gegenwart der etwa erscheinenden An-
bieter. Nur die mit dem vorgeschriebenen und
auSgesüllten VerdingnngSsormular eingereichten
Angebote werden berücksichtigt. ZuichlagSsrist:8 Wochen. *

Wiesbaden, den 14. Juli 1902.
Stadlbauamt , Abtheilung für Straffenbau.

Verdingung.
Die Herstellung von 62 Stück gemauerten

Grüften aus dem neuen Friedhofe an der Platter¬
straße in den Quadraten 33 und 36 soll im Wege
der öffentlichen Aurschreibung verdungen werden.

Angebotsformulare, Verdingungsunterlagen
und Zeichnungen können während der Vormittags-
dienststunden im Rathhause, Zimmer Nr. 44, ein-
gcsehen, die Verdingungsunterlagen einschließlich
Zeichnungen auch von dort gegen Baarzahlung
oder bestellgeldireie Einsendung von 70 Pf. und
zwar bis zum letzten Tage vor dem Termin be¬
zogen werden.

Verschlossene und mit der Aufschrift„Gemauerte
Grüften" versehene Angebote sind spätesten« bis

Donnerstag, de« 31. Juli 1902,
Vormittags 10 Uhr,

hierher einzureichcn. Die Eröffnung der Angebote
erfolgt in Gegenwart der etwa erscheinenden An¬
bieter. Nur die mit dem voraeschriebenen und
ausgefüllten Verdingunassormulareingereichten
Anaebote werden berücksichtigt. ZuschlagSiM:
3 Wochcn. *

Wiesbaden, den 19. Juli 1902.
Stadlbauamt , Slbth. für Straffenbau.

Der Fruchtmarkt beginnt während der
Sommermonate(April bis einschließlich September)
um 9 Uhr Vormittags. *

Städt . Accifeamt.
Nassauische Landesbibliothek.

Verzeichniss der neu hinzugekommenen Bücher,
die vom 21. Juli 1902 an im Lesezimmer aus¬
gestellt sind und dort vorausbestellt werden

können.
Jahrbuch d. deutschen Bibliotheken. Jhrg . 1.

Lpz. 1902. Sammlung bibliothekswissenschaft-
liober Arbeiten. Heft 13 u. 14. Lpz. 1900u. 1901.
Rundschau, Deutsche. Jahrg . 1900—1901. Bd.
1—4. Berl. 1900 u. 1901. Corpus scriptorum
ecclesiasticorumLatinorum. Bd. 41. (Augustinus,
De fides et symbolo etc.) Prag 1900. Schema¬
tismus der Diöcese Limburg für das Jahr 1902.
Limburg a. d. L. Ph. Jak . Glaesser 1902.
Brockhaus, H., Forschungen über Florentiner
Kunstwerke. Lpz. 1902. Geschenk vom Königl.
Preuss. Unterrichtsministerium. Kunst für Alle.
Jahrgang 1—4. München 1836—1889. Zorn,
Philipp. Im neuen Reich. Reden und Aufsätze
zur preuss. deutschen Staats- u.Rechtsgeschichte.
Bonn 1902. Strafgesetzbuch für das Deutsche
Reich. Herausg. v. H. Rudorff. A. 20. Berl. 1900.
Zeitschrift des Königl. Preuss. statistischen
Büreaus. Jahrg . 40 u. 41. Berl. 1900 u. 1901.
Geschenk vom Königl. Preuss . Ministerium des
Innern . Wochenschrift, Deutsche, Für Ver¬
sicherungswesen. Jahrg . 28. Wiesbaden, K.
Schwab 1901. Statistik des Deutschen Reichs.
Neue Folge. Bd. 137. Gosch, vom Kaiserl.
Statistischen Amt. Berlin 1902. Rothschild, L.,
Taschenbuch für Kaufleute. A. 40. Leipz. 1898.
Ranke, L. v„ Sämmtliche Werke. Band 1—54.
Lpz. 1873—1890. Marina, G., Romanenthum u.
Germanenwelt in ihren ersten Berührungen mit
einander. Jena 1900. Berchtold, Jos., Ent¬
wickelung der Landeshoheit in Deutschland.
München 1863. Rosenthal, Ed., Zur Geschichte
des Eigenthums in der Stadt Wirzburg. Wirz¬
burg 1878. Weissbuch, 22. Theil. Berlin 1902.
Schreinsurkunden, Kölner, Des zwölften Jahr¬
hunderts . Quellen zur Rechts- u. Wirtschafts¬
geschichte der Stadt Köln. Herausgegeben von
R. Höniger. Band 1—2. Bonn 1884—1888.
Monod, G„ Bibliographie de l’histoire de France.
Paris 1888. Sieveking, H., Genueser Finanz¬
wesen vom 12.—14. Jahrh . Th. 1 u. 2. Frei¬
burg i. B. 1898 u. 1899. Kümmel, Otto. Rom
und die Campagne. Bielef. 1902. Rath, G. vom,
durch Italien u. Griechenland, nach dem Heil.
Land. Bd. 1 u. 2. Heidelb. 1882. Krämer,
Augustin. Die Samoa-Inseln. Bd. 1, Stuttg . 1902.

Limau, Paul, Fürst Bismarck nach seiner Ent¬
lassung. Leipz. 1901. Liszt, Franz , Briefe.
Herausg. v. Le Marx. Band 5 u. 6. Leipzig
1900 und 1902. Pfalz , Franz, Ein Knabenleben
vor sechzig Jahren . Pädagogische Betrachtung
eig. Erlebnisse. Leipz. 1901. Gensei, Walther,
Millet und .Rousseau. Bielefeld 1902. Havm,
Rudolf, Aus meinem Leben. Erinnerungen.
Berlin 1902. Zeitschrift für deutsches Alterthum
und deutsche Litteratur . Bd. 45. Berlin 1901.
Bruckner, Wilh.,Charakteristik der Germanischen
Elemente im Italienischen Basel 1899. Alexis,
W., Balladen. Berlin 1836. Grosse, Jul ., Abul
Kazim’s Seelenwanderung. Dichtung in zwölf
Gesängen. Berlin 1872. Presber. Rudolf, Lei en
und leben lassen. Ein Liederbuch. Frank¬
furt a . M. 1893. Nielk, For’n ICreizer Allerhand.
Gedichte in Wiesbadener Mundart. Wiesb 1899.
Alexis, W . Der Wärwolf. Band 1—3. Berlin
1848. Gotthelf, Jeremias , Ausarewählte Werke.
Band 1- 5. Berlin 1902. Ompteda, Georg
Freiherr v., Eysen. Band 1, 2. A. 8. Berl. 19 >1.
Tobler, Adolf, Vermischte Beiträge zur französ.
Grammatik. Erste Reihe. A. 2. Leipzig 190-,.
Pellisier , Georges, Le mouvement litteraire
contemporain. Paris 1901. Gleichen, A., Lehr¬
buch der geometrischen Optik. Leipzig 1902.
Körfer, F., Geologische Skizze der Provinz
Shantung. Berl. 1901. Geschenk vom Königl.
Preuss. Unterrichtsministerum. Michelsen, Ed.
und F. Nedderich, Geschichte der deutschen
Landwirthschaft. A. 4. Berlin 1902. Petten-
kofer, Max v., Heber Oelfarbe. A. 2. Braun¬
schweig 1902. Schubert, E., Katechismus für
den Weichenstellerdienst. A. 11. Wiesbaden.
J . F. Bergmann 1902. Schubert, E.. Katechismus
für den Bremser-Dienst. A. 2. Wiesb. J . F.
Bergmann 1902. Bresgen, M., Die Bedeutung
des Wiesbadener Thermalwassers für die Er¬
krankungen der Athemwege. A. 2. Wiesbaden,
H. Staadt 1902. Schober, P., Medizinisches
Wörterbuch der franz. und deutschen Sprache.
Band 1, 2, Stuttgart 1898 und 1900. Sammlung
klinischer Vorträg«. Neue Folge. Innere
Medizin. Heft55— 78; Chirurgie ; 51— 80; Gynä¬
kologie Heft 68—98. Leipzig 1897—1900. Zeit-
Schrift für Krankenpflege. Jahrg . 23. Berl. 1901.
Hefte. Anatomische. Abth. 1. Band 17, Heft
54—57. Wiesbaden. J . F. Bergmann 1901.
Zeitschrift für Hygiene u. Infektionskrankheiten.
Band 38. Leipzig 1901. Verhandlungen der
Gesellschaft für Kinderheilkunde. Band 18.
Wiesbaden J . F. Bergmann 1902.

Dampfer-Fahrten.
Rhein - Dampfschifffahrt.

Kölnische und Düsseldorfer Gesellschaft.
Abfahrten von Biebrich Morgens6.25 bis Cob-

lenz, 8, 9.25 (Schnellfahrt „Borussia“ u. „Kaiserin
Auguste Victoria“), 9.50 CSchnellfahrt„Hansa“
und Niederwald“), 10.20, 11.20 (Schnellfahrt
„Deutscher Kaiser“ und „Wilhelm Kaiser und
König“), 12.50 bis Köln. Mittags 3.20 (nur an
Sonn- u. Feiertagen) bis Bingen, 4.20 bis Neuwied.
Abends6.20, 6.35 (Güterschiff) bis Bingen. Nach¬
mittags 2.25 bis Mannheim. Morgens 10.20 bis
Düsseldorf und Rotterdam. Gepäckwagen von
Wiesbaden nach Biebrich Morgens 7'/i Uhr.
Billets u. Auskunft in Wiesbaden bei dem Agent
W. Bickel, Langgasse 20. Telefon 2364. F 329

Biebrich - Mainzer Dampfschifffahrt
August Waldmann.

Im Anschlüsse an die Wiesbadener Strassenbahn.
Beste Gelegenheit nach

Biebrich—Wiesbaden—Mainz.
Sommer-Fahrplan.

Von Biebrich nach Mainz (ab Schloss): 9°«
lOoo * IM 12 00* loo 200 Zoo 400 500 ßoo 700 M»
900t (an und ab Kaiserstrasse-Centralbahnhof
15 Min. später).

Von Mainz nach Biebrich fab Stadthalle): 83®
900 * 1000 1100 -!° 1200 100 200 300 400 500 600 700
8°°+ (an u. ab Kaiserstrasse-Centralbahnhof j»
5 Min. später).

* Nur Sonn- und Feiertags,
ch An Wochentagen ab 1. Juni bis 1. September.
Sonn- u. Feiertags •Extratouren . — Extraboote

für Gesellschaften. F 330
Frachtgüter 35 Pf. per 100 Kg.

Holland -Amerika -Linie.
(General- Agenten für Wiesbaden: Reisebürean

J. Schottenfels & Co., Theater-Colonnade.)
D. „Noordam“von Rotterdam nach Newyork,

11. Juli 1.30 Nm. Scilly passirt. D. „Ryndam“
von Newyork nach Rotterdam, 12. Juli Vorm,
von Newyork abgegangen mit 289 Kajüts- und
170 Passagieren 3. Classe. D. „Potsdam“ von
Newyork nach Rotterdam, 15. Juli Vorm, in
Rotterdam eingetroffen. D. „Statendam“ von
Newyork nach Rotterdam, 8. Juli Nachm, in
Rotterdam eingetroffen. D. „Rotterdam“ von
Rotterdam nach Newyork, 13. Juli Vorm, in
Newyork eingetroffen. F329

Stad and Verl«, der & vqelleaderi 'schen tzos-Bi»tzdriidereI in Wiesbaden.
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